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Anfreage 

der Abgeordneten HEINZINGER, Dr. Marga Hubinek 

und Genossen 

an den BundeskanzZer> *) 

betreffend die Verwendung von Heiz5L schwer in den dem 

BundeskanzLer>amt" unterstehenden Bundesgeb~uden 

*) erging auch an alle anderen Mitglieder der Bundesregierung 
(Von der Vervielfältigung und Verteilung dieser - inhaltlich 
identischen - Anfragen wurde im Sinne des § 23 Abs. 2 GO 
Abstand genommen •. ) 

Einer> der Hauptverursachere des Waldsterebens ist dere saure 

Regen, der zu einem Großteil durch die Schwefeldioxidemissionen 

verur>sacht wird. Eine besonder~ Bedeut~ng hat dabei Heiz5l schwel', 

auf das etwa 40 % der> gesamten SOZ-Emissionen zureückgehen. 

Die fül' 1. JuLi 1984 gepLante Herabsetzung des SchwefetgehaLtes 

bei Heiz8L s~hwere auf Z % wird aLs großer Erfolg gefeiert, 

obwohl im "Luft-Bericht" des 5sterreichischen Bundesinstitutes 

far Gesundheitswesen diese Reduktion bereits für 1. J~nner 1981 

vorgesehen war. Der ab 1. JuLi 1984 angestl'ebte Prozentwert 

SchwefeL beim Heiz5L schwer Liegt dann alleredings noch immel' 

um ein DritteL über dem Wert von 1969. 

Die VorarLberger Landesregierung hat hiere einen beispieLgebenden 

Schritt gesetzt, indem sie in aLLen Landesgeb~uden die Ver~endung 

Von Heiz5L schwer untersagt und nurmehr Heiz5l extra Leicht 

mit einem .~la.r:imaZscJiz7J}efelanteil von 0,3 " ;;erwendet. Dieae 

Maßnahme soLlte aUcJh auf Bundesebene ßeispieZwirkung haben. 

Dami t; könnte die Bundesl'egie2"ur.g einen 30foret wirksamen Sc:;u'itt 

zu ihrem im letzten Jahre angekündigten "Sofortpreogramm gegen das 

WaZdaterben" setzen. 
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Die unterzeichnten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundeskanzler folgende 

A n fra g e 

1. Gibt es in Ihrem Kompetenzbereich Bundesgebäude 3 in denen 

zur Beheizung Heizöl schwer verwendet wird ? 

2. Wenn ja 3 welche Bundesgebäude sind dies und wie hoch liegt 

der jährliche Verbrauch an Heizöl schwer ? 

3. Sind Sie bereit 3 die Verwendung Von Heizöl schwer in den 

Bundesgebäuden in Ihrem Wirkungsbereich zu untersagen und 

die Verwendung von Heizöl leicht oder extra-leicht anzuordnen ? 
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